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ANFRAGE8EANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der 

L 

I 

Abg. Srb# Freundinnen und Freunde 

vom 19. November 1993, Z7. 5643/J-NR/1993 

"Aus fert i gung von amt 1 i c-hen Schr i ftstücken 

in 8 li ndenschr i ft" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 

s-Stf6/AB 

1994 -01-. 2 0 

ZU ~"3/J 

"Welche spezie77en Leistungen für sehbehinderte bzw. für blinde 
Menschen kann das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr anbieten?" 

1m Bereich des Bundesministeriums für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr .. is;t auf die für 8ehinderte wichtigen Dienst leistungen 

'. 

der Post und der 8ahn hinzuweisen: 

Zahlreiche Initiativen wurden seitens der 6sterreichischen 8un­

desbahnen diesbezüglich bereits gesetzt und bestehende Einrich­

tungen an die Bedürfnisse behinderter Reisender angepaßt. Eine 

Zusammenfassung findet sich im "8ehindertenführer" der 688. 

Für Sehbehinderte werden beispielsweise auch das Kursbuch 8ahn­

In 7 and sowi e wesent 1 i che Aus landsverbi ndungen b lindengerecht 

erste 1 1 t und in Form eines "Fahrp 1 anes auf Diskette" angeboten. 

Auch die Post- und Te 1 egraphenverwa 1 tung bietet für sehbeh i n­

derte bzw. blinde Menschen spezielle Leistungen an: 
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- 2 -

Befreiung von der Rundfunk- und Fernsehgebühr sowie von der 
Fernsprech-Grundgebühr (einschließlich einer Gratis-Gebühren­
stunde) . 

- Gebührenfreie überlassung von bestimmten Zusatzeinrichtungen 
zum Telefonapparat in Regelausstattung (z. B. Telefonsteck­

dose, längere Anschlußschnur usw.). 

- Begünstigungen bei der Herstellung eines Telefonanschlusses. 

Die Ausfertigung von Telefonrechnungen in Blindenschrift könnte 
grundsätzlich im Rahmen eines in Aussicht genommenen neuen "Bil­
li ngsystems" (Neugesta 1 tung der Fernmel degebührenverrechnung) für 

Telefonkunden eingeplant werden. Eine entsprechende Interessen­

tensuche für ein solches Billingsystem soll im ersten Halbjahr 
1994 anlaufen. 

Zu den Fragen 2 und 3: 
"Sind Sie bereit l die oben genannten Forderungen der Vertre­
terinnen der blinden Menschen in Ihrem Bereich zu erfüllen? 
Wenn ja: 
a) Welche Leistungen könnte das Bundesministerium für öffentli­
che Wirtschaft und Verkehr anbieten? 
b) Bis wann könnten diese Leistungen angeboten werden? 

Fa7ls Sie die oben genannten Forderungen der Vertreterinnen der 
b.7inden Menschen nicht erfüllen wol7en: was sind die Gründe 
dafür?" 

Hiezu darf auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage an 

den Herrn Bundeskanzler (Nr. 5629/J-NR/1993) verwiesen werden. 

Wi en(' am IjSl. l;u~?It~'" 1994 

er Bund~sminister 
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